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I. Situation 
 
Die bayerische Wirtschaft steht bereits heute in vielen Bereichen stärker als anderswo in Deutschland vor großen 
Schwierigkeiten, ihren Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern zu decken. Bayern ist von dieser Situation eher und 
stärker betroffen als andere Bundesländer in Deutschland, weil hier die Arbeitslosenquote durch die starke wirt-
schaftliche Position Bayerns regelmäßig die niedrigste im Ländervergleich ist. Die Wirtschaftsjunioren Bayern als 
Vertreter der jungen bayerischen Wirtschaft sind dabei in vielen Handlungsfeldern „nahe dran“ – im Alter von 25 
- 40 ist man als Unternehmer und Führungskraft oft direkt und persönlich in der Situation, Familie und Beruf in 
Einklang bringen zu müssen und hat oft eigene Kinder im Bildungssystem. Auch die eigene Bildungsvergangen-
heit“ ist noch nicht so lange vorbei und damit präsent. Fundierte Prognosen zum zukünftigen Fachkräftebedarf 
hat u.a. der DIHK (Mitarbeiter dringend gesucht! Fachkräftesicherung – Herausforderung der Zukunft, Berlin 
2010) und die vbw (Arbeitswelt 2015 – Neue Beschäftigungsstrukturen – Neue Chancen, München 2010) erarbei-
tet, auf die wir hier verweisen. Zentrale Erkenntnisse daraus führen für die Wirtschaftsjunioren Bayern zu folgen-
den 
 

II. Grundpositionen 
 
Die Wirtschaftsjunioren Bayern sind überzeugt, dass dem aktuellen und zukünftigen Fachkräftebedarf der bayeri-
schen Wirtschaft nicht mit einer isolierten Einzelmaßnahme begegnet werden kann. Vielmehr ist es nötig, in allen 
der folgenden Bereiche Maßnahmen zu ergreifen: 
 
1) In Bildung investieren  
 
Fokus der Bildungspolitik darf nicht nur sein, in Bayern im Durchschnitt das beste Ergebnis im Bundesvergleich zu 
erzielen. Vielmehr ist es notwendig, die Potentiale jedes einzelnen Kindes individuell im besten Maß zu fördern. 
Dies bedeutet zum einen eine bessere Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen oder Hochbegabung, 
was auch bedeutet, dass der Begriff „Elite“ in der Gesellschaft wieder positiv besetzt ist. Zum anderen muss un-
ser Bildungssystem auch gewährleisten, dass jede/r Schüler/in am Ende seiner Schulzeit mit einem Abschluss und 
ausbildungsreif das System verlässt. Besonders wichtig ist dabei auch, Kindern mit Migrationshintergrund gleiche 
Chancen zu ermöglichen. Bestmögliche individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes bedeutet in der Folge hohe 
Wertschöpfung für unsere Volkswirtschaft bei gleichzeitiger Entlastung unserer Sozialsysteme. 
 
2) Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern  
 
Zum einen wollen wir die Möglichkeiten für gut ausgebildete Frauen mit Kindern oder betreuungsbedürftigen 
Angehörigen verbessern, ihre Potentiale in der Arbeitswelt zu nutzen. Zum anderen wollen wir sicherstellen, dass 
jede Familie, die sich Kinder wünscht, dies auch realisieren kann ohne dadurch aus dem wirtschaftlichen Prozess 
ausgeschlossen zu sein oder für die Teilhabe daran hohe Hürden überwinden zu müssen. Zudem wird es eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe sein, die gesellschaftliche Akzeptanz für arbeitende Mütter zu verbessern. Die 
Rahmenbedingungen für eine kinderfreundliche Gesellschaft müssen verbessert werden. 
 
3) Gesteuerte Zuwanderung forcieren  
 
Eine gewollte Zuwanderung (die nichts mit Asylrecht zu tun hat) darf sich nicht auf höchstbezahlte Hochschulab-
solventen beschränken, sondern muss bedarfsgerecht gesteuert über alle Qualifikationsstufen hinweg dort statt-
finden und gefördert werden, wo ein Bedarf dafür besteht. Dazu gehört nicht nur die gesetzliche Möglichkeit da-
zu, sondern auch Maßnahmen, die einen Anreiz für Nicht-EU-Bürger schaffen, Deutschland als Ihre zukünftige 
Heimat zu wählen. Dieselben Maßnahmen verringern dann auch die Abwanderung der besten Köpfe in Länder 
wie die Schweiz oder die USA. 
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4) Potential älterer Arbeitnehmer länger und besser nutzen  
 
Das Potential älterer Arbeitnehmer muss länger genutzt werden. Das bedeutet nicht nur ein Verschieben des 
Renteneintrittsalters nach hinten. Vielmehr muss es für ältere Arbeitnehmer möglich und finanziell interessant 
bleiben, auch während des Bezugs von Altersrente so lange und viel weiterzuarbeiten, wie es ihnen Freude berei-
tet und wie sie mit Ihrer Arbeitskraft die Wertschöpfung für die bayerische Wirtschaft erhöhen können. Flankie-
rend dazu sehen die Wirtschaftsjunioren Bayern die Notwendigkeit für Verbesserung der dazugehörigen politi-
schen Rahmenbedingungen. 
 
5) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer verbessern  
 
Der hohe Arbeitskräftebedarf wird zu einer Erhöhung der Löhne führen, die durch Produktivitätssteigerungen 
nicht mehr ausgeglichen werden kann. Wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirt-
schaft dennoch sichergestellt werden soll, muss ein Teil dieser Lohnsteigerungen über eine Verringerung der So-
zialabgaben und eine geringere Besteuerung von Arbeit erreicht werden. Spielräume dazu sollten durch ein deut-
liches Abschmelzen der Arbeitslosigkeit und einer damit einhergehenden besseren Einnahmesituation der öffent-
lichen Hand entstehen. Das steigert auch die Attraktivität für Menschen, die wir über gesteuerte Zuwanderung 
nach Deutschland holen möchten. 
 
6) Arbeitsmarkt flexibilisieren  
 
Ohne einen großen „Puffer“ arbeitsuchender Menschen muss der Arbeitsmarkt deutlich schneller und flexibler 
auf Marktveränderungen reagieren können als bisher. Dazu ist eine Flexibilisierung und Deregulierung des Ar-
beitsmarktes erforderlich. Darüber hinaus stärkt ein Arbeitskräftemangel die Position des Arbeitnehmers auto-
matisch so, dass auch einzelne Gesetze zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte im Sinne einer Rechtsvereinfa-
chung in einzelnen Feldern überdacht werden können. 
 

III. Einzelbereiche im Detail 
 
1) In Bildung investieren 
 

a) Gleiche Startbedingung für alle schaffen und den Grundstein für Integration legen  
Jedem Kind muss der gleiche Zugang zu Bildung geboten werden. Wo immer Eltern dazu nicht in der Lage 
sind, muss diese Aufgabe der Kindergarten oder die Kindertagesstätte leisten. Im Kindergarten wird ge-
währleistet, dass alle Kinder die gleichen Startchancen bekommen, hier wird auch der Grundstein für eine 
erfolgreiche Integration von Kindern mit Migrationshintergrund gelegt. Eingebettet in eine gute Betreuung 
von Kindern unter 6 Jahren brauchen wir eine Entwicklungsstand-Prüfung, aus der sich gegebenenfalls die 
verpflichtende Teilnahme an Fördermaßnahmen ergibt. Eine große Bedeutung kommt dabei auch den Er-
zieherinnen und Erziehern zu, deren Berufsbild sowohl von der Qualifikation, als auch von der Bezahlung 
aufgewertet werden muss. Nur so können irgendwann Kindergärten und Grundschulen zu pädagogischen 
Einheiten verschmelzen. 
 
b) Aufs Leben vorbereiten, Grundlagen legen und in die Gesellschaft integrieren  
Alle Heranwachsenden müssen einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Schulabschluss erwerben. Das gilt 
nicht nur für den durchschnittlichen „Normalschüler“, der in Bayern im Ländervergleich sicher überdurch-
schnittlich gut ausgebildet wird. Das gilt besonders für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund besonderer 
Begabungen heute zu wenig gefördert werden und deshalb unter ihren Potentialen bleiben und für dieje-
nigen, die besonderer Förderung bedürfen, um die in ihnen liegenden Potentiale zu wecken. Beide Grup-
pen werden im heutigen bayerischen Bildungssystem ungenügend gefördert. Auch können wir es uns nicht 
leisten, dass die soziale Herkunft wesentlich über den Bildungsabschluss entscheidet. Aus wirtschaftlicher 
wie auch aus ethischer und sozialer Sicht müssen wir jedem Kind ermöglichen, die in ihm schlummernden 
Potentiale bestmöglich zu nutzen und zu entwickeln. Ein breites Angebot und eine notwendige Vielfalt in 
den Bildungsangeboten, die dazu führt dass für jeden Schüler die „richtige“ Schule entsteht, gibt es nur mit 
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deutlich autonomeren Schulen als heute. Dazu gehört nicht nur eine Profilbildung in Nuancen, sondern 
auch Personalhoheit, freie Hand bei der Verwendung der finanziellen Mittel und Gestaltungsmöglichkei-
ten bei den Lehrplan-Inhalten sowie der pädagogischen Konzepte. In den Grundschuljahren könnte bei-
spielhaft Montessori-Pädagogik auch in einigen staatlichen Schulen praktiziert werden, in höheren Klas-
senstufen können mehr Ganztagsschulangebote ein gutes Mittel sein, in weiterführenden Schulen inter-
nationale Schulformen.  
 
Insgesamt müssen die Formalismen im Bildungssystem so aufgebrochen werden, dass der individuellen 
Entwicklung jedes einzelnen Kindes Rechnung getragen werden kann. Dass das möglich ist zeigen viele 
private Bildungsträger und Bildungssysteme mancher skandinavischer Länder. Die Wirtschaftsjunioren 
Bayern sind aber nicht der Ansicht, dass es ein bestimmtes ideales Bildungssystem gibt. Wir sind vielmehr 
der Auffassung, dass eine Pluralität und damit ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Schulformen ent-
stehen muss, der dazu führt, dass für jeden das beste Angebot dabei ist. Auf diese Weise werden auch 
Schulen entstehen, die besonders Jungen, die im jetzigen System eher benachteiligt sind, entgegenkom-
men oder die schon früh die Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik wecken, was notwendig ist, 
um die dringend benötigten Absolventen in den sog. MINT-Fächern zu bekommen. Ein überwiegend 
weiblich und geisteswissenschaftlich geprägtes Kollegium in den Grundschulen wird sich auch in Zukunft 
schwer tun, diese Defizite zu reduzieren. Der Beruf des Lehrers muss deshalb auch in der Grundschule so 
attraktiv gemacht werden, dass er auch für Menschen interessant ist, die mit ihren Qualifikationen auch 
ein entsprechendes Arbeitsplatzangebot in der Wirtschaft finden. 
 
c) Gut ausgebildet für den erlernten Beruf und das Leben danach  
Jugendliche müssen einen ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechenden Beruf auswählen und erler-
nen können, der gleichzeitig für unsere Gesellschaft relevant ist – ob in der Wirtschaft, in der Forschung, 
in Kunst, Kultur oder Lehre. Wir engagieren uns deshalb für eine starke Vernetzung zwischen Schule und 
Wirtschaft, um die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung zu verbessern. Ein erster erworbener Ab-
schluss muss junge Menschen aber auch dazu befähigen, weitere Bildungsabschlüsse oder Qualifikatio-
nen zu erwerben. Grundlage der beruflichen Bildung bleibt für uns das bewährte System der Dualen Aus-
bildung. Auch Mädchen müssen bessere Chancen bekommen, eine Ausbildung in gewerblichen Berufen 
zu beginnen und die Wertschätzung der handwerklichen Berufe soll in der Gesellschaft wieder stärker 
verankert werden. Innerhalb dieses Systems brauchen wir aber eine größere Spreizung: mehr verkürzte, 
einfachere Ausbildungsberufe auf der einen und mehr duale Studiengänge auf der anderen Seite. Auch 
für Bayern kann das Modell der Berufsakademie (BA) eine gute Ergänzung der bestehenden Ausbildungs-
formen sein. 
 
d) In modernen Hochschulen trifft Spitzenforschung auf Offenheit  
Die Eingangsschwelle zu Hochschulen muss sinken. Neben dem Abitur müssen auch entsprechende alter-
native Qualifikationen die Möglichkeiten zum Studium eröffnen. Hier hat sich gerade in Bayern in den 
letzten Jahren einiges Erfreuliche getan (z.B. verbesserter Zugang von Meistern zu den Hochschulen). Al-
lerdings gibt es nach wie vor zu hohe Abbrecherquoten, zu wenig Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien 
finden den Weg zum Studium und Hochschule und Wirtschaft sind häufig völlig getrennte Welten. Auch 
die Weiterbildung neben dem Beruf an der Hochschule muss stärker möglich sein und die Spitzenfor-
schung an unseren Hochschulen muss im internationalen Vergleich wieder an Attraktivität gewinnen. 
 
e) Weiter gebildet und neue Ziele erreicht  
Wir sehen, dass kein Bildungsweg jemals abgeschlossen ist. Weiterbildung und die regelmäßige Investiti-
on von Zeit und Geld in die eigenen Kompetenzen müssen zum Normalfall quer durch alle Bevölkerungs-
schichten werden. Dazu gehört auch, dass wir als Wirtschaft die Kompetenzen und Weiterbildungspoten-
tiale älterer Arbeitnehmer nicht systematisch unter- oder geringschätzen. Die Politik muss hierbei nur die 
Rahmenbedingungen sichern – die Weiterbildung selbst liegt nach unserer Auffassung in der Eigenverant-
wortung und Eigeninitiative jedes einzelnen Mitarbeiters und Unternehmens. Die besondere Verantwor-

tung der Führungskräfte in den Unternehmen besteht dabei darin, die Potentiale jedes Mitarbeiters und 
jeder Mitarbeiterin zu erkennen und zu fördern, sowie bei der Weiterbildung zu unterstützen und dazu zu 

motivieren. Nur so bleibt die Teilhabe am Arbeitsleben bis ins hohe Alter kein bloßes Lippenbekenntnis. 
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2) Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern 
 

a) Eltern müssen sowohl finanziell als auch was ihr gesellschaftliches Ansehen betrifft in der Lage sein, frei 
zu entscheiden, ob ein Elternteil länger zu Hause bleibt, um die Kinder zu betreuen, oder ob beide früher 
wieder in das Berufsleben einsteigen. Niedrige Beitragssätze für ein breites, flexibles Angebot an Kinder-
betreuungsplätzen tragen dazu bei. Elterngeld oder ein Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause 
betreuen, verstärkt das derzeitige gesellschaftliche Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Optionen. 

 
b) Betriebliche Kindertagesstätten sind für alle Beteiligten im Zweifel die beste Lösung und müssen deshalb 
mindestens genauso offensiv von der Politik auf allen Ebenen bis hin zur Kommunalpolitik gefördert wer-
den, wie kommunale oder kirchliche Kindergärten. Das ist oft vor allem eine Frage des politischen Willens. 

 
c) Die Möglichkeit, als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Kinderbetreuungskosten steuer- und sozialversi-
cherungsfrei zu erstatten, ist über das Alter von 6 Jahren hinaus auszudehnen, um auch Mittags- und Hort-
betreuung von Grundschulkindern entsprechend zu fördern. Im Unterschied zur Pendlerpauschale wird 
hier nicht wohnortferne Arbeit gefördert, sondern arbeitsplatznahe Kinderbetreuung und volkswirtschaftli-
che Wertschöpfung anstelle von Verkehrskosten generiert. 

 
d) Gleiche Bezahlung von Frauen und Männern sowie eine höhere Zahl von Frauen in Führungspositionen 
wird nicht durch gesetzliche Reglementierung erreicht, sondern durch das Schaffen von Rahmenbedingun-
gen, die es hochqualifizierten Frauen ermöglichen, trotz Kindern wieder schnell in ihren Beruf einzustei-
gen. Wenn Arbeitgeber wissen, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen, sinkt automatisch das Ein-
stellhemmnis für Frauen in Führungspositionen. Zentral dafür sind ausreichende und finanziell attraktive 
arbeitsplatznahe (nicht wohnortnahe!) Betreuungsangebote, die es z.B. auch ermöglichen, dass eine junge 
Mutter trotz schnellem Wiedereinstieg in den Beruf ihr Kind stillen kann. 
 

3) Gesteuerte Zuwanderung forcieren 
 

a) Deutschland braucht die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, um die zukünftige Arbeit erledigen 
zu können und Wohlstand auch künftig zu gewährleisten. Zuwanderung alleine wird den Bedarf nicht voll-
ständig decken – aber ohne Zuwanderung wird er auch nicht vollständig gedeckt werden können. 
 
b) Das Potential für die innereuropäische Zuwanderung von Fachkräften sinkt. Deutschland und Österreich 
haben gerade im Gegensatz zu Großbritannien und Irland ihre Arbeitsmärkte so lange und weitgehend wie 
möglich für Arbeitnehmer aus den EU-8-Staaten abgeschottet. Dadurch haben wir uns erhebliche Nachtei-
le im Wettbewerb um die „besten Köpfe Europas“ eingehandelt. 
 
c) Geregelte, bedarfsgerechte Zuwanderung muss deutlich abgegrenzt werden zum Asylrecht oder der Auf-
nahme von Flüchtlingen aus humanitären Gründen. Argumente, gezielte Zuwanderung würde unseren So-
zialstaat belasten, sind deshalb nicht nachvollziehbar. Gezielte Zuwanderung erfolgt ja gerade so gesteu-
ert, dass sie unserer Volkswirtschaft nutzt und sie nicht belastet. Eine gezielte Auswahl und Werbung um 
genau die „Köpfe“ die wir brauchen, ist hier legitim und notwendig. 

 
d) Es reicht nicht, den Arbeitsmarkt für ausländische Arbeitskräfte gezielt zu öffnen. Vielmehr ist ein geziel-
tes Werben um die „besten Köpfe“ nötig. Deutschland wird im Vergleich zu den englischsprachigen Län-
dern immer einen gewissen Nachteil im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte haben, weil unsere 
Sprache nicht so verbreitet und schwer zu erlernen ist. Das müssen wir durch andere Standortvorteile 
wettmachen – und diese aktiv bekannt machen. Nicht nur Tourismuswerbung darf zukünftig Aufgabe des 
Staates sein – noch wichtiger muss die Werbung für Deutschland als Arbeitsplatz sein. 
 
e) Für den Stellenwert ausländischer Abschlüsse muss es klare und nachvollziehbare Regelungen geben, 
die sowohl für Betriebe als auch Arbeitnehmer transparent sind und deren Anerkennung möglichst unbü-
rokratisch zu organisieren ist. 
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4) Potential älterer Arbeitnehmer länger und besser nutzen 
 

a) Die Rente mit 67 ist ein vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung. Entscheidender ist aus unserer Sicht 
aber eine Flexibilisierung des Übergangs vom Berufsleben in die Rente je nach persönlicher Gesundheit, 
Leistungsvermögen und Willen des älteren Arbeitnehmers. Die Rentenversicherung muss zu einer unge-
schmälerten Versicherungsleistung ab dem 67. Lebensjahr führen, unabhängig davon, in welchem Ausmaß 
der ältere Arbeitnehmer darüber hinaus weiter arbeiten möchte. So können sowohl Betriebe von der gro-
ßen Erfahrung und Kompetenz dieser Mitarbeiter profitieren und zunehmend gesunde und leistungsfähige 
67jährige können weiterhin mit hohem Selbstwert und der entsprechenden finanziellen Honorierung ihren 
Beitrag leisten. 
 
b) Anreize und finanzielle Förderungen von Vorruhestand bzw. Frühverrentung sind kontraproduktiv und 
müssen konsequent abgeschafft werden. 

 

IV. Ausgewählte Handlungsempfehlungen 
 
1) Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren muss deutlich beschleunigt werden und die 
Kosten dafür müssen deutlich sinken. 
 
2) Mindestens das letzte Kindergartenjahr muss kostenfrei und verpflichtend sein. Mittelfristige Zielvorstellung soll 
ein kostenfreies Angebot ab dem vollendeten vierten Lebensjahr sein. 
 
3) Der Beruf des Erziehers muss um die Befähigung als „Vorschul-Lehrer“ erweitert werden und auch entspre-
chend dotiert werden. 
 
4) Die Autonomie der Schulen muss deutlich steigen. Dazu gehört die Entscheidungsfreiheit über die Budgetver-
wendung genauso wie Personalhoheit, Entscheidungsfreiheit über pädagogische Konzepte sowie Gestaltungsmög-
lichkeiten im Lehrplan. 
 
5) Schulsprengel müssen abgeschafft werden, um einen tatsächlichen Wettbewerb zwischen Schulen mit unter-
schiedlichen Profilen zu ermöglichen. 
 
6) Lehrer sollen in Zukunft nicht verbeamtet, sondern leistungsorientiert bezahlt werden. Die Rahmenbedingun-
gen des Berufsbildes müssen dabei attraktiver werden, insbesondere durch mehr Entwicklungsmöglichkeiten und 
mehr Platz für Eigeninitiative. 
 
7) Es muss eine Richtlinienkompetenz für zentrale Bildungsinhalte und -abschlüsse beim Bund geben. Die Länder 
bleiben dafür zuständig, wie ein pluralistisches System unterschiedlicher und weitgehend autonomer Schulen or-
ganisiert wird, die jede auf ihre Weise die Vermittlung der bundeseinheitlichen Bildungsstandards umsetzt. 
 
8) Ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsschulen muss realisiert werden. 
 
9) Stipendiensysteme müssen ausgebaut werden, um ein Studium unabhängig vom Einkommen der Eltern attrak-
tiver zu machen. 
 
10) Programme wie die Exzellenzinitiative müssen ausgebaut werden, um Spitzenforschung zu stärken. 
 
11) Eine deutlichere Unterscheidung zwischen Universitäten (Schwerpunkt Forschung) und (Fach-)Hochschulen 
(Schwerpunkt Lehre) ist anzustreben. 
 
12) Ein Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, darf nicht eingeführt werden. 
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13) Wir wollen Anreize für einen schnellen Wiedereinstieg in den Beruf gerade für Fachkräfte. Deshalb muss das El-
terngeld abgeschafft werden. Die dadurch freiwerdenden Mittel müssen einerseits dafür eingesetzt werden, dass 
die Beiträge für Kinderbetreuungseinrichtungen deutlich sinken bzw. kostenfrei sind. Ein zweiter Teil dieser freiwer-
denden Mittel muss für eine Erhöhung des Kindergeldes respektive des Kinderfreibetrags verwendet werden. 
 
14) Die Steuerklassen 5 und 6 sind abzuschaffen, um die subjektive Motivation besonders für teilzeitbeschäftigte 
Frauen im Beruf zu erhöhen. 
 
15) Die Möglichkeit, als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Kinderbetreuungskosten steuer- und sozialversiche-
rungsfrei zu erstatten, ist über das Alter von 6 Jahren hinaus auszudehnen. 
 
16) Das Zuwanderungsrecht darf nicht feste (und viel zu hohe) Einkommensgrenzen definieren, die eine Zuwande-
rung zulassen, sondern muss ein Instrumentarium schaffen, mit dem flexibel auf aktuelle Bedarfssituationen in der 
Wirtschaft reagiert werden kann. 
 
17) Sozialversicherungsbeiträge müssen gesenkt und dauerhaft unter der Marke von 40% gehalten werden. 
 
18) Am Regel-Renteneintrittsalter 67 ist festzuhalten. 
 
19) Zuverdienst während des Rentenbezuges darf nicht zu einer Anrechnung auf die Altersrente führen: Hinzuver-
dienstgrenzen bei der Teilrente sind abzuschaffen. 
 
20) Die Regelungen im AGG müssen so modifiziert werden, dass es möglich ist, ausgewogene und gut zusammenar-
beitende Mitarbeiterteams zu formen, in denen nicht innerhalb von kurzer Zeit alle Spezialisten gleichzeitig (weil 
ähnlich alt) in Ruhestand gehen. 
 
21) Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen soll bis zu einer Dauer von 5 Jahren möglich sein. 
 
22) Aufgrund der starken Marktposition höher qualifizierter Arbeitnehmer bei einem zunehmenden Fachkräfteman-
gel ist ein gesetzlicher Kündigungsschutz nur noch unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze (z.B. Beitragsbe-
messungsgrenze) nötig. 
 
23) Darüber hinaus müssen beim Abschluss eines Arbeitsvertrages Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren kön-
nen, gegen Zusage einer Abfindung im Beendigungszeitpunkt auf den Kündigungsschutz zu verzichten. 
 
24) Eine gesetzlich verbindliche Quote für Frauen in Führungspositionen ist abzulehnen. 
 
25) Starre allgemeinverbindliche Flächentarifverträge werden der individualisierten Arbeitswelt oft nicht mehr ge-
recht und müssen deshalb auf einen gemeinsamen Vorschlag von Arbeitgeber und Betriebsrat hin (bei fehlendem 
Betriebsrat auf Vorschlag des Arbeitgebers) von einer qualifizierten Mehrheit der Beschäftigten eines Betriebes 
überstimmt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wirtschaftsjunioren Bayern e.V. sind mit etwa 4.500 Mitgliedern der größte Landesverband 
innerhalb der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD). Mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern aus allen Berei-
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